
 

 
 
 

Erdgasliefervertrag PößneckGas 
Konstant 2010  

 

 

 
Zwischen den Stadtwerken Jena-Pößneck GmbH 
 Rudolstädter Straße 39 
 07745 Jena 
 

- nachfolgend Stadtwerke genannt - 
 

und der/dem Kundin/Kunden 
(bei Gewerbekunden bitte Angabe der Firma, Registergericht, Registriernummer nicht vergessen) 
 

 

   

 

Vorname, Name / Firma  Kundennummer  

   

 

Straße, Hausnummer  Geburtsdatum  

   

 

PLZ, Ort  Telefon  

   

 

E-Mail  Registergericht / Registriernummer 
(bei Firmen) 

 

 

- nachfolgend Kunde genannt - 
 

wird für die Erdgasversorgung an der Verbrauchsstelle 
 

 

Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH 
Postfach 10 06 64 
07706 Jena 
 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Heinz-Jürgen Neugebauer 
 
Geschäftsführer: 
Martin Fürböck 
Till Noack 
 
Amtsgericht  Jena 
HRB 202.419 
St.-Nr. 161/125/00808 
 
Hausanschrift: 
Rudolstädter Straße 39 
07745 Jena 
 
 
 
 
Bei Fragen 
Kundendienst 

 03641 688-366 
Fax 03641 688-395 
E-Mail kundendienst@stadtwerke-jena.de 
Internet www.stadtwerke-jena.de 

   

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer  Verbrauchsstellennummer 

folgender Vertrag geschlossen: 
§ 1 Vertragsgegenstand 

Der Kunde beauftragt die Stadtwerke, den gesamten Bedarf an leitungsgebundenem Erdgas des Kunden an der oben genannten 
Verbrauchsstelle zu liefern, zu messen und abzurechnen. Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederdruck. Eine Weiterleitung 
des Erdgases durch den Kunden an einen Dritten ist ohne schriftliche Zustimmung der Stadtwerke nicht zulässig. Gemäß den Anga-
ben des zuständigen Netzbetreibers erfolgt die Versorgung mit Erdgas der zweiten Gasfamilie (Erdgas H) nach den Technischen Re-
geln des DVGW für die Gasbeschaffenheit, Arbeitsblatt G 260. Das Erdgas hat einen Brennwert von ca. 11,1 kWh/m³N. Das Gas wird 
am Ende des Netzanschlusses mit einem Ruhedruck von ca. 22 mbar zur Verfügung gestellt.  

§ 2 Preise / Preisanpassung 
(1) Für die Lieferung von Erdgas gelten vom Vertragsbeginn bis zum 30. September 2010 folgende Preise: 

Arbeitspreis Ct/kWh Grundpreis €/Jahr 
Preismodell 

netto brutto2) netto brutto2) 
Bemerkungen 

8,332 9,915 
36,811) 
60,81 

43,801) 
72,36 

Diese Preise gelten bei einem Jahresverbrauch von 
0 bis 1.636 kWh. 

6,083 7,239 
73,631) 
97,63 

87,621) 
116,18 

Diese Preise gelten bei einem Jahresverbrauch von 
1.637 bis 5.554 kWh. 

4,868 5,793 
141,121) 
165,12 

167,931) 
196,49 

Diese Preise gelten bei einem Jahresverbrauch von 
5.555 bis 42.505 kWh. 

bis zur 100.000. kWh 
5,200 6,188 

ab der 100.001. kWh 

PößneckGas 
Konstant 2010 
Vertragsabschluß 
nach 30.06.2008 

4,800 5,712 

0,001) 
24,00 

0,001) 
28,56 

Bei einem Jahresverbrauch größer 42.505 kWh wird 
der gesamte Verbrauch nach diesen Preisen abge-
rechnet. 

1) Grundpreis bei erteilter Einzugsermächtigung (Teilnahme am Lastschriftverfahren), 2) inclusive Mehrwertsteuer von derzeit 19 % 

(2) Der Jahresverbrauch ist die Erdgasmenge, die der Kunde im Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten an der 
Verbrauchsstelle, für die der Vertrag geschlossen wurde, verbraucht. Ist der Abrechnungszeitraum kürzer als 12 Monate, wird die 
Jahresverbrauchsmenge unter Beachtung jahreszeitlich und klimatisch bedingter Verbrauchsschwankungen errechnet. 
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(3) Ab dem 1. Oktober 2010 sind die Stadtwerke zu Preisänderungen berechtigt, mit Ausnahme von Steuern und Abgaben (für die-
se gilt Abs. 4). Diese Preisänderungen teilen die Stadtwerke dem Kunden mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen in Textform 
mit. Die Änderung wird zu dem angegebenen Zeitpunkt wirksam, soweit der Kunde gegenüber den Stadtwerken nicht spätestens zwei 
Wochen vor diesem Zeitpunkt in Textform widerspricht. Maßgeblich ist der Eingang des Widerspruchs bei den Stadtwerken. Der Kun-
de hat zudem das Recht, den Vertrag in Textform mit einer Frist von einem Monat auf das Ende des der Mitteilung folgenden Kalen-
dermonats zu kündigen. Die Stadtwerke werden den Kunden auf die Rechtsfolgen seines Schweigens und das Sonderkündigungs-
recht besonders hinweisen. 
(4) Bei Änderung oder Neueinführung von Steuern, Abgaben, gesetzlichen Umlagen (wie z. B. aufgrund des Erneuerbare Energien 
Gesetzes) oder anderen unmittelbaren gesetzlichen Belastungen der Erzeugung, des Bezuges, der Fortleitung, der Verteilung oder 
der Abgabe von Gas, die zu einer Veränderung der für die Leistungserbringung im Rahmen dieses Vertrages maßgeblichen Kosten 
führen, sind die Stadtwerke während der gesamten Vertragslaufzeit berechtigt, das Entgelt entsprechend anzupassen. Bei einer Sen-
kung oder einem Wegfall der Belastungen sind die Stadtwerke zu einer entsprechenden Anpassung verpflichtet. Die Stadtwerke wer-
den den Kunden nach Kenntnisnahme des Anpassungsgrundes spätestens mit der nächsten Rechnungslegung über die Anpassung 
informieren. 
(5) Aktuelle Informationen über die jeweils geltenden Preise der Grund- und Ersatzversorgung bzw. der Sonderprodukte sind im In-
ternet unter www.stadtwerke-jena.de zu finden und in den Servicebüros der Stadtwerke erhältlich. 

§ 3 Vertragsbeginn / Laufzeit / Kündigung 
(1) Das Vertragsverhältnis kommt durch die Vertragsbestätigung der Stadtwerke in Textform gegenüber dem Kunden und zu dem 
in der Vertragsbestätigung benannten Termin zustande. 
Die Stadtwerke sind zur Lieferung nicht verpflichtet, wenn der Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung des Kunden zum vorge-
sehenen Lieferbeginn in berechtigter Weise unterbrochen ist. 
(2) Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von zwei Jahren und verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit um jeweils ein Jahr, 
wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende gekündigt wird. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den 
Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail). 
(3) Die Stadtwerke werden einen möglichen Lieferantenwechsel des Kunden unter Beachtung der vertraglich vereinbarten Fristen 
unentgeltlich abwickeln. 

§ 4 Einzugsermächtigung 
(1) Ich/Wir ermächtige/n die Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH hiermit, die im Rahmen der Gasverbrauchsabrechnung jeweils fälli-
gen Abschläge bzw. Rechnungsbeträge von meinem/unserem Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung. Mir/Uns ist bekannt, dass dadurch entstehende Rücklastkosten/-gebühren zu meinen/unseren Lasten gehen. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 Ich/Wir wünsche/n auch eine Abbuchung der bis heute offenen Forderungen für diese Erdgasverbrauchsstelle. 
Wenn zutreffend, bitte ankreuzen! 

  
Kontoinhaber (falls abweichend vom Kunden) 

      
Kreditinstitut BLZ Kontonummer 

      
Ort Datum Unterschrift(en) Kontoinhaber/Kontoinhaberin 

(2) Zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresverbrauchsabrechnung werden Guthaben des Kunden auf dieses Konto überwiesen. 
(3) Die Einzugsermächtigung kann jederzeit textlich widerrufen werden und ist keine Voraussetzung für das Zustandekommen des 
Vertrages. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung oder wenn von ihr kein Gebrauch gemacht werden kann, sind die Stadt-
werke berechtigt, ab dem 1. des Monats, in welchem der Widerruf wirksam wird oder die Einzugsermächtigung nicht genutzt werden 
kann, den in § 2 Abs. 1 vereinbarten erhöhten Grundpreis ohne Einzugsermächtigung zu berechnen. 

§ 5 Zuständiger Netzbetreiber / Haftung 
Zuständiger Netzbetreiber, in dessen Gebiet die Stadtwerke die Versorgung nach diesem Vertrag durchführen, ist die 

Gasversorgung Pößneck GmbH, Im Tümpfel 1, 07381 Pößneck 
Amtsgericht Jena (Handelsregister), HR B 202.418. 

Ansprüche aufgrund einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit der Versorgung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 GasGVV, die auf einer 
Störung des Netzbetriebes beruhen, können unverzüglich und direkt gegenüber dem vorgenannten Netzbetreiber geltend gemacht 
werden. 
In allen übrigen Haftungsfällen haften die Stadtwerke für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit sowie für Schäden aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung. Die Stadtwerke haften auch für Schäden aus 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei Beginn 
des Versorgungsverhältnisses vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Ein Schaden ist den Stadtwerken unverzüglich anzuzei-
gen. 
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§ 6 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftli-
cher Auftrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrages zur Verfügung gestellt worden ist und nicht vor Eingang der 
ersten Lieferung beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten an: Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH, Rudolstädter Straße 39, 07745 Jena. 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen in-
nerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Emp-
fang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
Das Widerrufsrecht besteht nur für Kunden, die Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind. 

§ 7 Zählerdaten / Jahresverbrauch 

   m³    kWh
Zählernummer  Zählerstand *  Datum der Ablesung *  Geschätzter Jahresverbrauch*  

* Pflichtangaben; liegt keine Angabe vor, wird der zum Vertragsbeginn gültige Zählerstand rechnerisch ermittelt 

§ 8 Vertragsbedingungen 
(1) Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen über die Erdgaslieferung für die oben genannte Verbrauchsstelle zwi-
schen dem Kunden und der Gasversorgung Pößneck GmbH (GVP) bzw. den Stadtwerken. 
(2) Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wesentliche 
Grundlagen sind das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Fassung vom 13. Juli 2005 (BGBl I S. 1970) sowie die Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl I S. 2396). 
Sollten sich diese, vergleichbare Regelwerke oder einschlägige Rechtsvorschriften ändern, sind die Stadtwerke berechtigt, den Ver-
trag, mit Ausnahme der festgelegten Preise (für diese gilt § 2 dieses Vertrages), anzupassen. Die Stadtwerke werden dem Kunden 
die Änderung, die jeweils zum angegebenen Monatsbeginn wirksam wird, mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen in Textform 
mitteilen und gleichzeitig die Änderungen im Internet veröffentlichen. Widerspricht der Kunde gegenüber den Stadtwerken nicht spä-
testens zwei Wochen vor Ablauf der Ankündigungsfrist, Eingang des Widerspruchs bei den Stadtwerken, gilt die Änderung als still-
schweigend vereinbart. Auf eine ausdrückliche Annahmeerklärung bzgl. der Vertragsänderung verzichten die Stadtwerke hiermit aus-
drücklich. 
Im Falle der Änderung steht dem Kunden des Weiteren das Recht zu, das Vertragsverhältnis in Textform mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende des der Mitteilung folgenden Kalendermonats zu kündigen. Die Stadtwerke werden den Kunden auf die Rechts-
folgen seines Schweigens und das Sonderkündigungsrecht gesondert hinweisen. 
(3) Die Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke für das Netzgebiet der 
GVP zur Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV sind wesentliche Vertragsbestandteile in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
(4) Regelungen des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrages mit dem zuständigen Netzbetreiber gelten unabhängig von 
den Regelungen dieses Gasliefervertrages. 

§ 9 Schlussbestimmungen 
(1) Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können von den Stadtwerken mit Zustimmung des Kunden auf einen Dritten über-
tragen werden. Die Zustimmung darf nicht verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, die Verpflichtungen aus dem 
Vertrag erfüllen zu können. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein verbundenes Unternehmen im Sinne der 
§§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 
(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen sowie Kündigung und Aufhebung des Vertrages be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Gleiches gilt für die Änderung dieser Textformklausel. 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen des Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die unwirksamen Klauseln durch solche zu 
ersetzen sind, welche dem wirtschaftlich Gewollten möglichst nahe kommen. Dasselbe gilt bei Vertragslücken. 
(4) Wesentliche Vertragsbestandteile sind: 

• Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas 
aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) 

• Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke für das Netzgebiet der GVP zur Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV in ihrer 
jeweils gültigen Fassung 

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift unter den Vertrag, dass sämtliche Vertragsbestandteile in ihrer zum Vertrags-
beginn gültigen Fassung übergeben wurden. 
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§ 10 Datenschutzklausel 
Dem Kunden ist bekannt, dass seine Daten durch die Stadtwerke im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses ge-
mäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, auch in elektronischer Form, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
Falls erforderlich, werden die Daten an die an der Abwicklung dieses Vertrages beteiligten Unternehmen (z. B. zur Durchleitung und 
Abrechnung) weitergegeben. 
Der Kunde erklärt sich hiermit einverstanden. 

    
Ort  Datum 

    
Unterschrift Kunde / Stempel 
(Im Falle eines Vertreters bitte schriftliche Vollmacht beifügen!) 



 

 
 
 

Erdgasliefervertrag PößneckGas 
Konstant 2010 (Kundenexemplar) 

 

 

 
Zwischen den Stadtwerken Jena-Pößneck GmbH 
 Rudolstädter Straße 39 
 07745 Jena 
 

- nachfolgend Stadtwerke genannt - 
 

und der/dem Kundin/Kunden 
(bei Gewerbekunden bitte Angabe der Firma, Registergericht, Registriernummer nicht vergessen) 
 

 

   

 

Vorname, Name / Firma  Kundennummer  

   

 

Straße, Hausnummer  Geburtsdatum  

   

 

PLZ, Ort  Telefon  

   

 

E-Mail  Registergericht / Registriernummer 
(bei Firmen) 

 

 

- nachfolgend Kunde genannt - 
 

wird für die Erdgasversorgung an der Verbrauchsstelle 
 

 

Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH 
Postfach 10 06 64 
07706 Jena 
 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Heinz-Jürgen Neugebauer 
 
Geschäftsführer: 
Martin Fürböck 
Till Noack 
 
Amtsgericht  Jena 
HRB 202.419 
St.-Nr. 161/125/00808 
 
Hausanschrift: 
Rudolstädter Straße 39 
07745 Jena 
 
 
 
 
Bei Fragen 
Kundendienst 

 03641 688-366 
Fax 03641 688-395 
E-Mail kundendienst@stadtwerke-jena.de 
Internet www.stadtwerke-jena.de 

   

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer  Verbrauchsstellennummer 

folgender Vertrag geschlossen: 
§ 1 Vertragsgegenstand 

Der Kunde beauftragt die Stadtwerke, den gesamten Bedarf an leitungsgebundenem Erdgas des Kunden an der oben genannten 
Verbrauchsstelle zu liefern, zu messen und abzurechnen. Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederdruck. Eine Weiterleitung 
des Erdgases durch den Kunden an einen Dritten ist ohne schriftliche Zustimmung der Stadtwerke nicht zulässig. Gemäß den Anga-
ben des zuständigen Netzbetreibers erfolgt die Versorgung mit Erdgas der zweiten Gasfamilie (Erdgas H) nach den Technischen Re-
geln des DVGW für die Gasbeschaffenheit, Arbeitsblatt G 260. Das Erdgas hat einen Brennwert von ca. 11,1 kWh/m³N. Das Gas wird 
am Ende des Netzanschlusses mit einem Ruhedruck von ca. 22 mbar zur Verfügung gestellt.  

§ 2 Preise / Preisanpassung 
(1) Für die Lieferung von Erdgas gelten vom Vertragsbeginn bis zum 30. September 2010 folgende Preise: 

Arbeitspreis Ct/kWh Grundpreis €/Jahr 
Preismodell 

netto brutto2) netto brutto2) 
Bemerkungen 

8,332 9,915 
36,811) 
60,81 

43,801) 
72,36 

Diese Preise gelten bei einem Jahresverbrauch von 
0 bis 1.636 kWh. 

6,083 7,239 
73,631) 
97,63 

87,621) 
116,18 

Diese Preise gelten bei einem Jahresverbrauch von 
1.637 bis 5.554 kWh. 

4,868 5,793 
141,121) 
165,12 

167,931) 
196,49 

Diese Preise gelten bei einem Jahresverbrauch von 
5.555 bis 42.505 kWh. 

bis zur 100.000. kWh 
5,200 6,188 

ab der 100.001. kWh 

PößneckGas 
Konstant 2010 
Vertragsabschluß 
nach 30.06.2008 

4,800 5,712 

0,001) 
24,00 

0,001) 
28,56 

Bei einem Jahresverbrauch größer 42.505 kWh wird 
der gesamte Verbrauch nach diesen Preisen abge-
rechnet. 

1) Grundpreis bei erteilter Einzugsermächtigung (Teilnahme am Lastschriftverfahren), 2) inclusive Mehrwertsteuer von derzeit 19 % 

(2) Der Jahresverbrauch ist die Erdgasmenge, die der Kunde im Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten an der 
Verbrauchsstelle, für die der Vertrag geschlossen wurde, verbraucht. Ist der Abrechnungszeitraum kürzer als 12 Monate, wird die 
Jahresverbrauchsmenge unter Beachtung jahreszeitlich und klimatisch bedingter Verbrauchsschwankungen errechnet. 
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(3) Ab dem 1. Oktober 2010 sind die Stadtwerke zu Preisänderungen berechtigt, mit Ausnahme von Steuern und Abgaben (für die-
se gilt Abs. 4). Diese Preisänderungen teilen die Stadtwerke dem Kunden mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen in Textform 
mit. Die Änderung wird zu dem angegebenen Zeitpunkt wirksam, soweit der Kunde gegenüber den Stadtwerken nicht spätestens zwei 
Wochen vor diesem Zeitpunkt in Textform widerspricht. Maßgeblich ist der Eingang des Widerspruchs bei den Stadtwerken. Der Kun-
de hat zudem das Recht, den Vertrag in Textform mit einer Frist von einem Monat auf das Ende des der Mitteilung folgenden Kalen-
dermonats zu kündigen. Die Stadtwerke werden den Kunden auf die Rechtsfolgen seines Schweigens und das Sonderkündigungs-
recht besonders hinweisen. 
(4) Bei Änderung oder Neueinführung von Steuern, Abgaben, gesetzlichen Umlagen (wie z. B. aufgrund des Erneuerbare Energien 
Gesetzes) oder anderen unmittelbaren gesetzlichen Belastungen der Erzeugung, des Bezuges, der Fortleitung, der Verteilung oder 
der Abgabe von Gas, die zu einer Veränderung der für die Leistungserbringung im Rahmen dieses Vertrages maßgeblichen Kosten 
führen, sind die Stadtwerke während der gesamten Vertragslaufzeit berechtigt, das Entgelt entsprechend anzupassen. Bei einer Sen-
kung oder einem Wegfall der Belastungen sind die Stadtwerke zu einer entsprechenden Anpassung verpflichtet. Die Stadtwerke wer-
den den Kunden nach Kenntnisnahme des Anpassungsgrundes spätestens mit der nächsten Rechnungslegung über die Anpassung 
informieren. 
(5) Aktuelle Informationen über die jeweils geltenden Preise der Grund- und Ersatzversorgung bzw. der Sonderprodukte sind im In-
ternet unter www.stadtwerke-jena.de zu finden und in den Servicebüros der Stadtwerke erhältlich. 

§ 3 Vertragsbeginn / Laufzeit / Kündigung 
(1) Das Vertragsverhältnis kommt durch die Vertragsbestätigung der Stadtwerke in Textform gegenüber dem Kunden und zu dem 
in der Vertragsbestätigung benannten Termin zustande. 
Die Stadtwerke sind zur Lieferung nicht verpflichtet, wenn der Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung des Kunden zum vorge-
sehenen Lieferbeginn in berechtigter Weise unterbrochen ist. 
(2) Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von zwei Jahren und verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit um jeweils ein Jahr, 
wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende gekündigt wird. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den 
Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail). 
(3) Die Stadtwerke werden einen möglichen Lieferantenwechsel des Kunden unter Beachtung der vertraglich vereinbarten Fristen 
unentgeltlich abwickeln. 

§ 4 Einzugsermächtigung 
(1) Ich/Wir ermächtige/n die Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH hiermit, die im Rahmen der Gasverbrauchsabrechnung jeweils fälli-
gen Abschläge bzw. Rechnungsbeträge von meinem/unserem Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung. Mir/Uns ist bekannt, dass dadurch entstehende Rücklastkosten/-gebühren zu meinen/unseren Lasten gehen. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 Ich/Wir wünsche/n auch eine Abbuchung der bis heute offenen Forderungen für diese Erdgasverbrauchsstelle. 
Wenn zutreffend, bitte ankreuzen! 

  
Kontoinhaber (falls abweichend vom Kunden) 

      
Kreditinstitut BLZ Kontonummer 

      
Ort Datum Unterschrift(en) Kontoinhaber/Kontoinhaberin 

(2) Zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresverbrauchsabrechnung werden Guthaben des Kunden auf dieses Konto überwiesen. 
(3) Die Einzugsermächtigung kann jederzeit textlich widerrufen werden und ist keine Voraussetzung für das Zustandekommen des 
Vertrages. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung oder wenn von ihr kein Gebrauch gemacht werden kann, sind die Stadt-
werke berechtigt, ab dem 1. des Monats, in welchem der Widerruf wirksam wird oder die Einzugsermächtigung nicht genutzt werden 
kann, den in § 2 Abs. 1 vereinbarten erhöhten Grundpreis ohne Einzugsermächtigung zu berechnen. 

§ 5 Zuständiger Netzbetreiber / Haftung 
Zuständiger Netzbetreiber, in dessen Gebiet die Stadtwerke die Versorgung nach diesem Vertrag durchführen, ist die 

Gasversorgung Pößneck GmbH, Im Tümpfel 1, 07381 Pößneck 
Amtsgericht Jena (Handelsregister), HR B 202.418. 

Ansprüche aufgrund einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit der Versorgung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 GasGVV, die auf einer 
Störung des Netzbetriebes beruhen, können unverzüglich und direkt gegenüber dem vorgenannten Netzbetreiber geltend gemacht 
werden. 
In allen übrigen Haftungsfällen haften die Stadtwerke für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit sowie für Schäden aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung. Die Stadtwerke haften auch für Schäden aus 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei Beginn 
des Versorgungsverhältnisses vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Ein Schaden ist den Stadtwerken unverzüglich anzuzei-
gen. 
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§ 6 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftli-
cher Auftrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrages zur Verfügung gestellt worden ist und nicht vor Eingang der 
ersten Lieferung beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten an: Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH, Rudolstädter Straße 39, 07745 Jena. 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen in-
nerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Emp-
fang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
Das Widerrufsrecht besteht nur für Kunden, die Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind. 

§ 7 Zählerdaten / Jahresverbrauch 

   m³    kWh
Zählernummer  Zählerstand *  Datum der Ablesung *  Geschätzter Jahresverbrauch*  

* Pflichtangaben; liegt keine Angabe vor, wird der zum Vertragsbeginn gültige Zählerstand rechnerisch ermittelt 

§ 8 Vertragsbedingungen 
(1) Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen über die Erdgaslieferung für die oben genannte Verbrauchsstelle zwi-
schen dem Kunden und der Gasversorgung Pößneck GmbH (GVP) bzw. den Stadtwerken. 
(2) Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wesentliche 
Grundlagen sind das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Fassung vom 13. Juli 2005 (BGBl I S. 1970) sowie die Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl I S. 2396). 
Sollten sich diese, vergleichbare Regelwerke oder einschlägige Rechtsvorschriften ändern, sind die Stadtwerke berechtigt, den Ver-
trag, mit Ausnahme der festgelegten Preise (für diese gilt § 2 dieses Vertrages), anzupassen. Die Stadtwerke werden dem Kunden 
die Änderung, die jeweils zum angegebenen Monatsbeginn wirksam wird, mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen in Textform 
mitteilen und gleichzeitig die Änderungen im Internet veröffentlichen. Widerspricht der Kunde gegenüber den Stadtwerken nicht spä-
testens zwei Wochen vor Ablauf der Ankündigungsfrist, Eingang des Widerspruchs bei den Stadtwerken, gilt die Änderung als still-
schweigend vereinbart. Auf eine ausdrückliche Annahmeerklärung bzgl. der Vertragsänderung verzichten die Stadtwerke hiermit aus-
drücklich. 
Im Falle der Änderung steht dem Kunden des Weiteren das Recht zu, das Vertragsverhältnis in Textform mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende des der Mitteilung folgenden Kalendermonats zu kündigen. Die Stadtwerke werden den Kunden auf die Rechts-
folgen seines Schweigens und das Sonderkündigungsrecht gesondert hinweisen. 
(3) Die Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke für das Netzgebiet der 
GVP zur Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV sind wesentliche Vertragsbestandteile in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
(4) Regelungen des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrages mit dem zuständigen Netzbetreiber gelten unabhängig von 
den Regelungen dieses Gasliefervertrages. 

§ 9 Schlussbestimmungen 
(1) Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können von den Stadtwerken mit Zustimmung des Kunden auf einen Dritten über-
tragen werden. Die Zustimmung darf nicht verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, die Verpflichtungen aus dem 
Vertrag erfüllen zu können. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein verbundenes Unternehmen im Sinne der 
§§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 
(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen sowie Kündigung und Aufhebung des Vertrages be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Gleiches gilt für die Änderung dieser Textformklausel. 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die unwirksamen Klauseln durch solche 
zu ersetzen sind, welche dem wirtschaftlich Gewollten möglichst nahe kommen. Dasselbe gilt bei Vertragslücken. 
(4) Wesentliche Vertragsbestandteile sind: 

• Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas 
aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) 

• Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke für das Netzgebiet der GVP zur Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV in ihrer 
jeweils gültigen Fassung 

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift unter den Vertrag, dass sämtliche Vertragsbestandteile in ihrer zum Vertrags-
beginn gültigen Fassung übergeben wurden. 
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§ 10 Datenschutzklausel 
Dem Kunden ist bekannt, dass seine Daten durch die Stadtwerke im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses ge-
mäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, auch in elektronischer Form, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
Falls erforderlich, werden die Daten an die an der Abwicklung dieses Vertrages beteiligten Unternehmen (z. B. zur Durchleitung und 
Abrechnung) weitergegeben. 
Der Kunde erklärt sich hiermit einverstanden. 

    
Ort  Datum 

    
Unterschrift Kunde / Stempel 
(Im Falle eines Vertreters bitte schriftliche Vollmacht beifügen!) 
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 d
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n 

na
ch

 §
 1

1
er

fo
rd

er
lic

h 
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 d
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er

fo
lg

en
. S

ie
 m

us
s 

m
in

de
st

en
s 

ei
ne

 W
oc

he
 v

or
de

m
 B

et
re

tu
ng

st
er

m
in

 e
rfo

lg
en

; m
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 D
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ra
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) D
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 d
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t d
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 d
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m
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in
-

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

de
r e

rg
än

ze
nd

en
 B

ed
in

gu
ng

en
 d

es
 G

ru
nd

ve
rs

or
ge

rs
 h

in
zu

w
ei

se
n.

 D
es

 W
ei

te
re

n
is

t d
er

 K
un

de
 a

us
dr

üc
kl

ic
h 

da
ra

uf
 h

in
zu

w
ei

se
n,

 d
as

s 
A

ns
pr

üc
he

 w
eg

en
 V

er
so

rg
un

gs
st

ör
un

-
ge

n 
im

 S
in

ne
 d

es
 §

 6
 A

bs
. 3

 S
at

z 
1 

ge
ge

n 
de

n 
N

et
zb

et
re

ib
er

 g
el

te
nd

 g
em

ac
ht

 w
er

de
n

kö
nn

en
. 

D
er

 G
ru

nd
ve

rs
or

gu
ng

sv
er

tra
g 

od
er

 d
ie

 B
es

tä
tig

un
g 

de
s 

G
ru

nd
ve

rs
or

ge
rs

 in
 T

ex
t-

fo
rm

 s
ol

le
n 

ei
ne

 z
us

am
m

en
hä

ng
en

de
 A

uf
st

el
lu

ng
 a

lle
r 

fü
r 

ei
ne

n 
V

er
tra

gs
sc

hl
us

s 
no

tw
en

di
-

ge
n 

A
ng

ab
en

 e
nt

ha
lte

n,
 in

sb
es

on
de

re
 

1.
 

A
ng

ab
en

 z
um

 K
un

de
n 

(F
irm

a,
 R

eg
is

te
rg

er
ic

ht
, 

R
eg

is
te

rn
um

m
er

, 
Fa

m
ili

en
na

m
e,

V
or

na
m

e,
 G

eb
ur

ts
ta

g,
 A

dr
es

se
, K

un
de

nn
um

m
er

), 
2.

 
A

nl
ag

en
ad

re
ss

e 
un

d 
B

ez
ei

ch
nu

ng
 d

es
 Z

äh
le

rs
 o

de
r 

de
s 

A
uf

st
el

lu
ng

so
rts

 d
es

Zä
hl

er
s,

 
3.

 
G

as
ar

t, 
B

re
nn

w
er

t u
nd

 D
ru

ck
, 

4.
 

un
te

rs
ch

ie
dl

ic
he

 N
ut

ze
ne

rg
ie

 d
er

 K
ilo

w
at

ts
tu

nd
e 

G
as

 z
ur

 K
ilo

w
at

ts
tu

nd
e 

S
tro

m
,

so
w

ei
t d

er
 G

as
ve

rb
ra

uc
h 

na
ch

 K
ilo

w
at

ts
tu

nd
en

 a
bg

er
ec

hn
et

 w
ird

, 
5.

 
A

ng
ab

en
 

zu
m

 
G

ru
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R
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) D
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) D
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ie

w
irt

sc
ha

fts
ge

se
tz

es
 g

el
te

n 
di

e 
§§

 4
 b

is
8,

 1
0 

bi
s 

19
 u

nd
 2

2 
so

w
ie

 fü
r d

ie
 B

ee
nd

ig
un

g 
de

r E
rs

at
zv

er
so

rg
un

g 
na

ch
 §

 3
8 

A
bs

. 2
 S

at
z 

1
de

s 
E

ne
rg

ie
w

irt
sc

ha
fts

ge
se

tz
es

 §
 2

0 
A

bs
. 3

 e
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) D
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 D
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ra
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 d
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 d
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r d
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 d
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 d
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 d
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Ü
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ge

n 
§ 

1 
A

nw
en

du
ng

sb
er

ei
ch

, B
eg

rif
fs

be
st

im
m

un
ge

n 
(1

) D
ie

se
 V

er
or

dn
un

g 
re

ge
lt 

di
e 

A
llg

em
ei

ne
n 

B
ed

in
gu

ng
en

, z
u 

de
ne

n 
G

as
ve

rs
or

gu
ng

su
nt

er
-

ne
hm

en
 H

au
sh

al
ts

ku
nd

en
 i

n 
N

ie
de

rd
ru

ck
 i

m
 R

ah
m

en
 d

er
 G

ru
nd

ve
rs

or
gu

ng
 n

ac
h 

§ 
36

A
bs

. 1
 d

es
 E

ne
rg

ie
w

irt
sc

ha
fts

ge
se

tz
es

 z
u 

A
llg

em
ei

ne
n 

P
re

is
en

 m
it 

G
as

 z
u 

be
lie

fe
rn

 h
ab

en
.

D
ie

 B
es

tim
m

un
ge

n 
di

es
er

 V
er

or
dn

un
g 

si
nd

 B
es

ta
nd

te
il 

de
s 

G
ru

nd
ve

rs
or

gu
ng

sv
er

tra
ge

s
zw

is
ch

en
 G

ru
nd

ve
rs

or
ge

rn
 u

nd
 H

au
sh

al
ts

ku
nd

en
. D

ie
se

 V
er

or
dn

un
g 

re
ge

lt 
zu

gl
ei

ch
 d

ie
 B

e-
di

ng
un

ge
n 

fü
r 

di
e 

E
rs

at
zv

er
so

rg
un

g 
na

ch
 §

 3
8 

A
bs

. 1
 d

es
 E

ne
rg

ie
w

irt
sc

ha
fts

ge
se

tz
es

. S
ie

gi
lt 

fü
r 

al
le

 n
ac

h 
de

m
 1

2.
 J

ul
i 2

00
5 

ab
ge

sc
hl

os
se

ne
n 

V
er

so
rg

un
gs

ve
rtr

äg
e,

 s
ow

ei
t 

di
es

e
ni

ch
t v

or
 d

em
 8

. N
ov

em
be

r 2
00

6 
be

en
de

t w
or

de
n 

si
nd

. 
(2

) K
un

de
n 

im
 S

in
ne

 d
ie

se
r 

V
er

or
dn

un
g 

si
nd

 d
er

 H
au

sh
al

ts
ku

nd
e 

un
d 

im
 R

ah
m

en
 d

er
 E

r-
sa

tz
ve

rs
or

gu
ng

 d
er

 L
et

zt
ve

rb
ra

uc
he

r. 
(3

) G
ru

nd
ve

rs
or

ge
r 

im
 S

in
ne

 d
ie

se
r 

V
er

or
dn

un
g 

is
t 

ei
n 

G
as

ve
rs

or
gu

ng
su

nt
er

ne
hm

en
, 

da
s

na
ch

 §
 3

6 
A

bs
. 1

 d
es

 E
ne

rg
ie

w
irt

sc
ha

fts
ge

se
tz

es
 in

 e
in

em
 N

et
zg

eb
ie

t d
ie

 G
ru

nd
ve

rs
or

gu
ng

m
it 

G
as

 d
ur

ch
fü

hr
t. 

 



 

 

 
 

§ 10 
Vertragsstrafe 

(1) V
erbraucht der K

unde G
as unter U

m
gehung, B

eeinflussung oder vor A
nbringung der

M
esseinrichtungen oder nach U

nterbrechung der G
rundversorgung, so ist der G

rundversor-
ger berechtigt, eine V

ertragsstrafe zu verlangen. D
iese ist für die D

auer des unbefugten
G

ebrauchs, längstens aber für sechs M
onate, auf der G

rundlage einer täglichen N
utzung de r

unbefugt verw
endeten G

eräte von bis zu zehn S
tunden nach dem

 für den K
unden geltenden

A
llgem

einen P
reis zu berechnen. 

(2) E
ine V

ertragsstrafe kann auch verlangt w
erden, w

enn der K
unde vorsätzlich oder grob

fahrlässig die V
erpflichtung verletzt, die zur P

reisbildung erforderlichen A
ngaben zu m

achen.
D

ie V
ertragsstrafe beträgt das Zw

eifache des B
etrags, den der K

unde bei E
rfüllung seine r

V
erpflichtung nach dem

 für ihn geltenden A
llgem

einen P
reis zusätzlich zu zahlen gehabt

hätte. S
ie darf längstens für einen Zeitraum

 von sechs M
onaten verlangt w

erden. 
(3) Ist die D

auer des unbefugten G
ebrauchs oder der B

eginn der M
itteilungspflicht nicht

festzustellen, so kann die V
ertragsstrafe in entsprechender A

nw
endung der A

bsätze 1 und 2
über einen geschätzten Zeitraum

, der längstens sechs M
onate betragen darf, erhoben

w
erden. 

Teil 4 
A

brechnung der Energielieferung 
§ 11 

A
blesung 

(1) D
er G

rundversorger ist berechtigt, für Zw
ecke der A

brechnung die A
blesedaten zu ver-

w
enden, die er vom

 N
etzbetreiber erhalten hat. 

(2) D
er G

rundversorger kann die M
esseinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass

diese vom
 K

unden abgelesen w
erden, w

enn dies 
1. 

zum
 Zw

ecke einer A
brechnung nach § 12 A

bs. 1, 
2. 

anlässlich eines Lieferantenw
echsels oder 

3. 
bei einem

 berechtigten Interesse des G
rundversorgers an einer Ü

berprüfung der
A

blesung 
erfolgt. D

er K
unde kann einer S

elbstablesung im
 E

inzelfall w
idersprechen, w

enn diese ihm
nicht zum

utbar ist. D
er G

rundversorger darf bei einem
 berechtigten W

iderspruch nach
S

atz 2 für eine eigene A
blesung kein gesondertes E

ntgelt verlangen. 
(3) W

enn der N
etzbetreiber oder der G

rundversorger das G
rundstück und die R

äum
e des

K
unden nicht zum

 Zw
ecke der A

blesung betreten kann, darf der G
rundversorger den V

er-
brauch auf der G

rundlage der letzten A
blesung oder bei einem

 N
eukunden nach dem

 V
er-

brauch vergleichbarer K
unden unter angem

essener B
erücksichtigung der tatsächlichen V

er-
hältnisse schätzen. D

asselbe gilt, w
enn der K

unde eine vereinbarte S
elbstablesung nicht

oder verspätet vornim
m

t. 
§ 12 

A
brechnung 

(1) D
er G

asverbrauch w
ird nach W

ahl des G
rundversorgers m

onatlich oder in anderen Zeit-
abschnitten, die jedoch zw

ölf M
onate nicht w

esentlich überschreiten dürfen, abgerechnet. 
(2) Ä

ndern sich innerhalb eines A
brechnungszeitraum

es die verbrauchsabhängigen P
reise,

so w
ird der für die neuen P

reise m
aßgebliche V

erbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitli-
che V

erbrauchsschw
ankungen sind auf der G

rundlage der für H
aushaltskunden m

aßgebli-
chen E

rfahrungsw
erte angem

essen zu berücksichtigen. E
ntsprechendes gilt bei Ä

nderung
des U

m
satzsteuersatzes und erlösabhängiger A

bgabensätze. 
(3) Im

 Falle einer B
elieferung nach § 2 A

bs. 2 ist entsprechend A
bsatz 2 S

atz 1 eine pau-
schale zeitanteilige B

erechnung des V
erbrauchs zulässig, es sei denn, der K

unde kann
einen geringeren als den von dem

 G
rundversorger angesetzten V

erbrauch nachw
eisen. 

§ 13 
A

bschlagszahlungen 
(1) W

ird der V
erbrauch für m

ehrere M
onate abgerechnet, so kann der G

rundversorger für
das nach der letzten A

brechnung verbrauchte G
as eine A

bschlagszahlung verlangen. D
iese

ist anteilig für den Zeitraum
 der A

bschlagszahlung entsprechend dem
 V

erbrauch im
 zuletzt

abgerechneten Zeitraum
 zu berechnen. Ist eine solche B

erechnung nicht m
öglich, so be-

m
isst sich die A

bschlagszahlung nach dem
 durchschnittlichen V

erbrauch vergleichbarer
K

unden. M
acht der K

unde glaubhaft, dass sein V
erbrauch erheblich geringer ist, so ist dies

angem
essen zu berücksichtigen. 

(2) Ä
ndern sich die A

llgem
einen P

reise, so können die nach der P
reisänderung anfallenden

A
bschlagszahlungen m

it dem
 V

om
hundertsatz der P

reisänderung entsprechend angepasst
w

erden. 
(3) E

rgibt sich bei der A
brechnung, dass zu hohe A

bschlagszahlungen verlangt w
urden, so

ist der übersteigende B
etrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber m

it der nächsten
A

bschlagsforderung zu verrechnen. N
ach B

eendigung des V
ersorgungsverhältnisses sind

zuviel gezahlte A
bschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 14 
Vorauszahlungen 

(1) D
er G

rundversorger ist berechtigt, für den G
asverbrauch eines A

brechnungszeitraum
s

V
orauszahlung zu verlangen, w

enn nach den U
m

ständen des E
inzelfalles G

rund zu der
A

h

A
nnahm

e besteht, dass der K
unde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzei-

tig nachkom
m

t. B
ei V

erlangen einer V
orauszahlung ist der K

unde hierüber ausdrücklich und
in verständlicher Form

 zu unterrichten. H
ierbei sind m

indestens der B
eginn, die H

öhe und
die G

ründe der V
orauszahlung sow

ie die V
oraussetzungen für ihren W

egfall anzugeben. 
(2) D

ie V
orauszahlung bem

isst sich nach dem
 V

erbrauch des vorhergehenden A
brech-

nungszeitraum
s oder dem

 durchschnittlichen V
erbrauch vergleichbarer K

unden. M
acht de r

K
unde glaubhaft, dass sein V

erbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angem
essen zu

berücksichtigen. E
rstreckt sich der A

brechnungszeitraum
 über m

ehrere M
onate und erheb t

der G
rundversorger A

bschlagszahlungen, so kann er die V
orauszahlung nur in ebenso

vielen Teilbeträgen verlangen. D
ie V

orauszahlung ist bei der nächsten R
echnungserteilung

zu verrechnen. 
(3) S

tatt eine V
orauszahlung zu verlangen, kann der G

rundversorger beim
 K

unden einen
B

argeld- oder C
hipkartenzähler oder sonstige vergleichbare V

orkassensystem
e einrichten. 

§ 15 
Sicherheitsleistung 

(1) Ist der K
unde zur V

orauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der
G

rundversorger in angem
essener H

öhe S
icherheit verlangen. 

(2) B
arsicherheiten w

erden zum
 jew

eiligen B
asiszinssatz nach § 247 des B

ürgerlichen G
e-

setzbuches verzinst. 
(3) Ist der K

unde in V
erzug und kom

m
t er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unver-

züglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem
 G

rundversorgungsverhältnis nach, so kann
der G

rundversorger die S
icherheit verw

erten. H
ierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzu-

w
eisen. K

ursverluste beim
 V

erkauf von W
ertpapieren gehen zu Lasten des K

unden. 
(4) D

ie S
icherheit ist unverzüglich zurückzugeben, w

enn keine V
orauszahlung m

ehr verlangt
w

erden kann. 
§ 16 

R
echnungen und A

bschläge 
(1) V

ordrucke für R
echnungen und A

bschläge m
üssen einfach verständlich sein. D

ie für die
Forderung m

aßgeblichen B
erechnungsfaktoren sind vollständig und in allgem

ein verständli-
cher Form

 auszuw
eisen. 

(2) N
eben dem

 in R
echnung gestellten V

erbrauch ist der V
erbrauch des vergleichbaren V

or-
jahreszeitraum

es anzugeben. A
uf im

 A
brechnungszeitraum

 eingetretene Ä
nderungen der

A
llgem

einen P
reise und B

edingungen ist hinzuw
eisen. 

(3) D
er G

rundversorger hat in den ergänzenden B
edingungen m

indestens zw
ei m

ögliche
Zahlungsw

eisen anzugeben. 
§ 17 

Zahlung, Verzug 
(1) R

echnungen und A
bschläge w

erden zu dem
 vom

 G
rundversorger angegebenen Zeit-

punkt, frühestens jedoch zw
ei W

ochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. E
in-

w
ände 

gegen 
R

echnungen 
und 

A
bschlagsberechnungen 

berechtigen 
gegenüber 

dem
G

rundversorger zum
 Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverw

eigerung nur, 
1. 

sow
eit die ernsthafte M

öglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder, 
2. 

sofern 
a) 

der in einer R
echnung angegebene V

erbrauch ohne ersichtlichen G
rund

m
ehr als doppelt so hoch w

ie der vergleichbare V
erbrauch im

 vorherigen
A

brechnungszeitraum
 ist und 

b) 
der K

unde eine N
achprüfung der M

esseinrichtung verlangt 
und solange durch die N

achprüfung nicht die ordnungsgem
äße Funktion des M

essge-
räts festgestellt ist. 

§ 315 des B
ürgerlichen G

esetzbuchs bleibt von S
atz 2 unberührt. 

(2) B
ei Zahlungsverzug des K

unden kann der G
rundversorger, w

enn er erneut zur Zahlung
auffordert oder den B

etrag durch einen B
eauftragten einziehen lässt, die dadurch entstan-

denen K
osten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale B

erech-
nung m

uss einfach nachvollziehbar sein. D
ie P

auschale darf die nach dem
 gew

öhnlichen
Lauf der D

inge zu erw
artenden K

osten nicht übersteigen. A
uf V

erlangen des K
unden ist die

B
erechnungsgrundlage nachzuw

eisen. 
(3) G

egen A
nsprüche des G

rundversorgers kann vom
 K

unden nur m
it unbestrittenen oder

rechtskräftig festgestellten G
egenansprüchen aufgerechnet w

erden. 
§ 18 

B
erechnungsfehler 

(1) E
rgibt eine P

rüfung der M
esseinrichtungen eine Ü

berschreitung der V
erkehrsfehlergren-

zen oder w
erden Fehler in der E

rm
ittlung des R

echnungsbetrages festgestellt, so ist die
Ü

berzahlung vom
 G

rundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom
 K

unden nach-
zuentrichten. Ist die G

röße des Fehlers nicht einw
andfrei festzustellen oder zeigt eine M

ess-
einrichtung nicht an, so erm

ittelt der G
rundversorger den V

erbrauch für die Zeit seit de r
letzten fehlerfreien A

blesung aus dem
 D

urchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und
des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden A

blesezeitraum
s oder auf G

rund des vor-
jährigen V

erbrauchs durch S
chätzung; die tatsächlichen V

erhältnisse sind angem
essen zu

berücksichtigen. B
ei B

erechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgem
äßen Funktion

einer

einer M
esseinrichtung ist der vom

 M
essstellenbetreiber erm

ittelte und dem
 K

unden m
itgeteil-

te korrigierte V
erbrauch der N

achberechnung zu G
runde zu legen. 

(2) A
nsprüche nach A

bsatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
A

blesezeitraum
 beschränkt, es sei denn, die A

usw
irkung des Fehlers kann über einen grö-

ßeren Zeitraum
 festgestellt w

erden; in diesem
 Fall ist der A

nspruch auf längstens drei Jahre
beschränkt. 

Teil 5 
B

eendigung des G
rundversorgungsverhältnisses 

§ 19 
U

nterbrechung der Versorgung 
(1) D

er G
rundversorger ist berechtigt, die G

rundversorgung ohne vorherige A
ndrohung

durch den N
etzbetreiber unterbrechen zu lassen, w

enn der K
unde dieser V

erordnung in
nicht unerheblichem

 M
aße schuldhaft zuw

iderhandelt und die U
nterbrechung erforderlich ist,

um
 den G

ebrauch von G
as unter U

m
gehung, B

eeinflussung oder vor A
nbringung der M

ess-
einrichtungen zu verhindern. 
(2) B

ei anderen Zuw
iderhandlungen, insbesondere bei der N

ichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz M

ahnung, ist der G
rundversorger berechtigt, die G

rundversorgung vie r
W

ochen nach A
ndrohung unterbrechen zu lassen und den zuständigen N

etzbetreiber nach
§ 24 A

bs. 3 der N
iederdruckanschlussverordnung m

it der U
nterbrechung der G

rundversor-
gung zu beauftragen. D

ies gilt nicht, w
enn die Folgen der U

nterbrechung außer V
erhältnis

zur S
chw

ere der Zuw
iderhandlung stehen oder der K

unde darlegt, dass hinreichende A
us-

sicht besteht, dass er seinen V
erpflichtungen nachkom

m
t. D

er G
rundversorger kann m

it der
M

ahnung zugleich die U
nterbrechung der G

rundversorgung androhen, sofern dies nicht
außer V

erhältnis zur S
chw

ere der Zuw
iderhandlung steht. 

(3) D
er B

eginn der U
nterbrechung der G

rundversorgung ist dem
 K

unden drei W
erktage im

V
oraus anzukündigen. 

(4) D
er G

rundversorger hat die G
rundversorgung unverzüglich w

iederherstellen zu lassen,
sobald die G

ründe für ihre U
nterbrechung entfallen sind und der K

unde die K
osten der

U
nterbrechung und W

iederherstellung der B
elieferung ersetzt hat. D

ie K
osten können für

strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet w
erden; die pauschale B

erechnung m
uss

einfach nachvollziehbar sein. D
ie P

auschale darf die nach dem
 gew

öhnlichen Lauf der D
inge

zu erw
artenden K

osten nicht übersteigen. A
uf V

erlangen des K
unden ist die B

erechnungs-
grundlage nachzuw

eisen. D
er N

achw
eis geringerer K

osten ist dem
 K

unden zu gestatten. 
§ 20 

K
ündigung 

(1) D
er G

rundversorgungsvertrag kann m
it einer Frist von einem

 M
onat auf das E

nde eines
K

alenderm
onats gekündigt w

erden. B
ei einem

 U
m

zug ist der K
unde berechtigt, den V

ertrag
m

it zw
eiw

öchiger Frist auf das E
nde eines K

alenderm
onats zu kündigen. E

ine K
ündigung

durch den G
rundversorger ist nur m

öglich, sow
eit eine P

flicht zur G
rundversorgung nach

§ 36 A
bs. 1 S

atz 2 des E
nergiew

irtschaftsgesetzes nicht besteht. 
(2) D

ie K
ündigung bedarf der Textform

. D
er G

rundversorger soll eine K
ündigung des K

un-
den innerhalb einer Frist von zw

ei W
ochen nach E

ingang in Textform
 bestätigen. 

(3) D
er G

rundversorger darf keine gesonderten E
ntgelte für den Fall einer K

ündigung des
V

ertrages, insbesondere w
egen eines W

echsels des Lieferanten, verlangen. 
§ 21 

Fristlose K
ündigung 

D
er G

rundversorger ist in den Fällen des § 19 A
bs. 1 berechtigt, das V

ertragsverhältnis
fristlos zu kündigen, w

enn die V
oraussetzungen zur U

nterbrechung der G
rundversorgung

w
iederholt vorliegen. B

ei w
iederholten Zuw

iderhandlungen nach § 19 A
bs. 2 ist der G

rund-
versorger zur fristlosen K

ündigung berechtigt, w
enn sie zw

ei W
ochen vorher angedroht

w
urde; § 19 A

bs. 2 S
atz 2 und 3 gilt entsprechend. 

Teil 6 
Schlussbestim

m
ungen 

§ 22 
G

erichtsstand 
G

erichtsstand für die beiderseitigen V
erpflichtungen aus dem

 G
rundversorgungsvertrag ist

der O
rt der G

asabnahm
e durch den K

unden. 
§ 23 

Ü
bergangsregelung 

D
er G

rundversorger ist verpflichtet, die K
unden durch öffentliche B

ekanntgabe und V
eröf-

fentlichung auf seiner Internetseite über die V
ertragsanpassung nach § 115 A

bs. 2 S
atz 3

des E
nergiew

irtschaftsgesetzes zu inform
ieren. D

ie A
npassung erfolgt, sow

eit die Frist nach
§ 115 A

bs. 2 S
atz 3 des E

nergiew
irtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die

öffentliche B
ekanntgabe nach S

atz 1 m
it W

irkung vom
 auf die B

ekanntm
achung folgenden

Tag. 
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